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 Vertrag über die Lieferung eines Telenotarztsystems  

 

 

Zwischen 

 

  
 Stadt Leipzig 
 Branddirektion,  

Abteilung Einsatz- und Notrufmanagement  
 Gerhard-Ellrodt-Str. 29 c 

04249 Leipzig  
  
 Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:  L-37-2025-00003 / Los 2 
 
 — im Folgenden „Auftraggeber“ genannt — 
 

und  

  
               
               
               
  
 Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer:       
 
 — im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt — 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

1 Gegens tand , Vergü tung  u nd  Bes tand te ile  des  Vertrages  

1.1 Vertrags geg ens tand  

Gegenstand des EVB-IT Systemlieferungsvertrages ist die Lieferung* des nachfolgend beschriebenen Sys-

tems, einschließlich der Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer, auf der Grundlage 

der Ausschreibung zur „Vergabe eines Telenotarztsystems im Rettungsdienstbereich der Stadt Leipzig“ 

(Vergabe-Nr. L-37-2025-0003) und- soweit nachfolgend vereinbart - der Systemservice. 

 

Beschaffung von Systemtechnik zur Errichtung und zum Betrieb eines Telenotarzt-Systems (TNA-

System) einschließlich Abschluss eines Pflegevertrags mit einer Laufzeit von 24 Monaten nebst Opti-

onsverlängerung um weitere 6 Monate 

 

Art und Umfang der Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag, insbesondere aus den in Nummer 1.3 ge-

nannten Dokumenten. 
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1.2 Vergütung  

 Der Pauschalfestpreis beträgt      . Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis werden nachfolgend 

nicht gesondert ausgewiesen. 

 Ausgenommen vom Pauschalfestpreis sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet wer-

den.1 

 Der Pauschalfestpreis beträgt      . Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis werden nachfolgend 

gesondert ausgewiesen. 

 Ausgenommen vom Pauschalfestpreis sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet wer-

den.1 

 Es wird kein Pauschalfestpreis vereinbart. Die Vergütungen werden nachfolgend gesondert ausge-

wiesen. 

 Einzelheiten zur Vergütung ergeben sich darüber hinaus aus der Vergütungszusammenstellung in 

Anlage Nr. 3  

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 

Die vereinbarte Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 

1.3 Vertrags bes tand te ile  

Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

1.3.1 dies e r Vertrags text be s tehend  aus  den  Se iten  1 b is        und  d en  fo lgenden  Anlagen : 

 

Anlagen zum EVB-IT Systemlieferungsvertrag 

 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum / 
Version 

Anzahl Seiten 

1 2 3 4 

1 
Anlage 1 „Leistungsbeschreibung Los 2 – TNA-

System“ 
V.1 23 

2 Anlage 2 „Umsetzungskonzept“ V.1 23 

3 AI-Leistungsverzeichnis Los 2   

4 Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung*   

 

* Die Anlage wird nach Vertragsabschluss ergänzt. 

 

 Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge 1-4 

                                                           

1 Die gesonderte Vergütung ergibt sich z.B. für den Systemservice aus Nummer 7.4.1 
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Eine Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der 

Nummer 4.2.2, d.h. sie gelten ausschließlich hinsichtlich der Nutzungsrechtsregelungen und insbesondere in 

der dort vereinbarten Rangfolge der Regelungen, unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge diese als 

Anlage in obiger Tabelle aufgelistet werden. 

 

1.3.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Lieferung* eines IT-Systems (EVB-IT 

Systemlieferungs-AGB) in der bei Versand der Vergabeunterlagen geltenden Fassung  

1.3.3 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der bei 

Versand der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

 

Die EVB-IT Systemlieferungs-AGB stehen unter http://www.cio.bund.de und die VOL/B unter 

http://www.bmwi.de zur Einsichtnahme bereit. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten 

des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Rege-

lungen in den EVB-IT Systemlieferungs-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine an-

derweitige Vereinbarung in den EVB-IT Systemlieferungs-AGB zugelassen ist. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

 

2 Übers ich t über d ie  vere in barten  Leis tungen  

2.1 Leis tungen  des  Auftragn ehmers  zur Sys temlie feru ng* 

 Verkauf von Hardware 

 Dauerhafte Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung (Verkauf) 

 Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 

 Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Systems (z.B. durch Aufstellung, Installation, Customi-

zing* und Integration* der Hardware und Standardsoftware*)  

 Sonstige Leistungen: Siehe Anlage Nr. 1 „Leistungsbeschreibung Los 2 – TNA-System“ 

 

2.2 Schulung   

 Schulung 

 

2.3 Leis tungen  nach  d er Sys temlie fe rung* 

 Systemservice (z.B. Aufrechterhaltung und/oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft*)  

 Sonstige Leistungen Siehe Anlage Nr. 1 „Leistungsbeschreibung Los 2 – TNA-System“ 

http://www.cio.bund.de/
http://bescha.bund.de/
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3 Sys temumg ebung* des  Sys tems  und  Beis te llungen* 

 Die Systemumgebung* des Systems beim Auftraggeber ergibt sich aus Anlage Nr. 1. 

 Die Beistellungen* ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle: 

 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Beistellungen* Art der Beistellungen* 

(HW, SW, IS, S)1 

1 2 3 

   

 

1 HW = Hardware, SW = Standardsoftware*, IS= Individualsoftware, S =Sonstige 
 

 Die Beistellungen* ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 

4 Leis tungen  des  Auftragn ehmers  zur Sys temlie feru ng* 

4.1 Verkauf von  Hardware  

Der Auftragnehmer verkauft an den Auftraggeber die nachstehend aufgeführte Hardware: 

 

Lfd. 
Nr. 

Produktbezeichnung 
und -beschreibung 

Produkt-Nr. 

EXP1 Menge Bei vereinbartem  Pauschalfestpreis ledig-

lich im Feld „Summe“ den Anteil am Pau-

schalfestpreis angeben2. 

Einzelpreis Gesamtpreis 

1 2 3 4 5 6 

1.  Smartphones für die RTW-Besatzung  60   

2.  Mobilfunk-Datenkarten (SIM-Karten)  60   

3.  
Kfz-Halterungen und Ladeeinrichtungen für die 

Smartphones 
 60   

4.  Knochenschall-Kopfhörer (Headsets)  250   

5.  Kfz-Ladehalterung für Headsets  60   

Summe  

 

1 US = Hardware unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 

EU = Hardware unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 

DT = Hardware unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 

S = Hardware unterliegt       Exportkontrollvorschriften 
2 Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer hier den Anteil der Hardware an dem Pauschalfestpreis anzugeben. 

Dies allein, um dem Auftraggeber die Bewertung des Pauschalfestpreises zu ermöglichen. 
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4.2 Dauerhafte  Überlas s ung  von  Standards oftware* g egen  Einm alvergü tung  (Verkauf) 

4.2.1 Leis tungs umfang  und  Vergü tung  

Dem Auftraggeber wird vom Auftragnehmer nachstehend aufgeführte Standardsoftware* gegen Einmalvergü-
tung überlassen: 
 

Lfd. 
Nr. 

Produktbezeichnung 
und -beschreibung 

Produkt-Nr. 
Menge EXP1 

Anzahl 
erlaubter 

Sicherungsko-
pien 

Zu lie-
fernde Ver-

sion2 

Abweichende 
Nutzungs-

rechte gemäß 
Nutzungs-

rechtsmatrix 
Anlage Nr. 
(Muster 3)3 

Bei vereinbartem  Pau-
schalfestpreis lediglich im 
Feld „Summe“ den Anteil 
am Pauschalfestpreis an-

geben4 

Einzel-
preis 

Gesamt-
preis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Erwerb und Implementie-

rung Software "Telenot-

arztsystem" 

1       

2.  

Installation Software-

Schnittstelle zum Einsatz-

leitsystem 

1       

3.  

Installation Software-

Schnittstelle zum Corpuls 

3 

1       

4.  

Installation Software-

Schnittstelle zur Mobilen 

Datenerfassung (MDE) 

1       

5.  
Lizenzen für Telenotarzt-

plätze in der IRLS Leipzig 
2       

6.  

Softwarelizenzen für die 

mobilen Endgeräte der 

Einsatzmittel 

60       

7.  

Softwarelizenzen für die 

Anbindung multipler Nut-

zer 

10       

Summe  

 

1 US = Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 

EU = Standardsoftware* unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 

DT = Standardsoftware* unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 

S = Standardsoftware* unterliegt       Exportkontrollvorschriften 
2 A = Überlassung der bei Lieferung* aktuellen Version, anderenfalls Versionsnummer eintragen 
3 In der hier bezeichneten Anlage erhält der Auftragnehmer im Rahmen der Vorgaben des Auftraggebers die Möglichkeit, von 

Ziffer 2.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB abweichende Nutzungsrechte an der Standardsoftware* einzuräumen. Die Nutzungs-

rechtsregelungen der Lizenzbedingungen für die jeweilige Standardsoftware* gelten dann nachrangig (siehe Nummer 4.2.2). 
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4 Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer den Anteil der Standardsoftware* an dem Pauschalfestpreis anzu-

geben. Dies allein, um dem Auftraggeber die Bewertung des Pauschalfestpreises zu ermöglichen. 

 

4.2.2 Abweichende  Lizenzbed ingungen  

Sofern abweichende Nutzungsrechte gemäß den Nutzungsrechtsmatrizen vereinbart werden, gelten bezüg-

lich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* folgende Regelungen in der folgenden Rang-

folge: 

• Nutzungsrechtsmatrizen gemäß Muster 3 (s.a. Nummer 4.2.1, Spalte 7) 

• Ziffer 2.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB  

• die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr. 1 und 2 bzw. – 

im Falle der Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen des Systemservices – aus den gemäß 

Nummer 7.1.3 bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die jeweiligen 

Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen Regelungen weder 

entgegenstehen noch diese beschränken. 

 

4.2.3 Bere its te llung  de r Stand a rds oftware* 

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

 gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr.       auf Datenträger: Typ:      , Kennzeichnung:      . 

 gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr.       in folgender Form:      . 

 gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr. 1-7, wie in Anlage Nr. 1 beschrieben. 

 

4.3 Übernahme  von  Altda ten  und  andere  Migra tions le is tungen  

4.3.1 Leis tungs umfang  

 Die Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen erfolgen gemäß Anlage Nr.1. 

 

4.3.2 Vergütung  

 Die Übernahme von Altdaten und die anderen vereinbarten Migrationsleistungen sind mit dem Pau-

schalfestpreis abgegolten. 

 Die gesonderte Vergütung für die Übernahme von Altdaten und für die anderen vereinbarten Migrati-

onsleistungen beträgt pauschal       Euro. 

 Die Vergütung für die Übernahme von Altdaten und für die anderen vereinbarten Migrationsleistungen 

erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 8 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 
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4.4 Herbeiführung  d er Betriebs bere its chaft* 

4.4.1 Leis tungs umfang  

Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Systems (Ziffer 2.3 EVB-IT Sys-

temlieferungs-AGB). 

 Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* wie in Anlage Nr. 1 und 2 

beschrieben. 

 

4.4.2 Abweichende  Nutzungs rech ts vere inba rungen  

 Abweichend von Ziffer 2.3.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB werden gem. Anlage Nr. 1 und 2 für die 

dort genannten Arbeitsergebnisse die dort aufgeführten Nutzungsrechte vereinbart. 

 

4.4.3 Vergütung  

 Die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* ist mit dem Pauschalfestpreis abgegolten. 

 Die gesonderte Vergütung für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* beträgt pauschal       

Euro. 

 Die Vergütung für die Leistungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* erfolgt gesondert nach 
Aufwand gemäß Nummer 8 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 

 

4.5 Sons tige  Le is tungen  zur Sys tem lie fe rung* 

4.5.1 Leis tungs umfang  

 Der Umfang der sonstigen Leistungen zur Systemlieferung* ergibt sich aus Anlage Nr. 1. 

 

4.5.2 Vergütung  

 Sonstige Leistungen sind mit dem Pauschalfestpreis abgegolten. 

 Der Vergütungsanteil für die Leistungen beträgt      . 

 Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen beträgt pauschal       Euro. 

 Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 8 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 
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5 Schulung  

5.1 Art und  Umfang  der Schulungen  

 Es sind Schulungen gemäß nachfolgender Tabelle vereinbart:  
 

Lfd. 
Nr. 

Anzahl der  
Schulungen 

Art der Schulung 
(NZ/AD/MP/S)1 

Inhalt der  
Schulung 

Schulungs-
tage pro 
Schulung 

Ort2 

Maximale 
Anzahl Teil-
nehmer pro 
Schulung 

Sofern im Pauschalfest-
preis enthalten, keine 

Angabe notwendig 

Betrag pro 
Schulung 

Gesamt-
preis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  1 
Administratoren-

schulung 
Siehe Anlage 1   10   

2.  1 
Multiplikatoren-

schulung 
Siehe Anlage 1   40   

Summe  

 

1 NZ = Nutzerschulung 

AD = Administratorenschulung 

MP = Multiplikatorenschulung 

S = sonstige Schulung 
2 Von Ziffer 2.4.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB abweichender Ort der Schulung 

 

 Vorbereitung und Durchführung von Schulungen erfolgen gemäß Anlage Nr. 1. 

 

5.2 Schulungs un terlagen  

 Es werden folgende Schulungsunterlagen geschuldet: 

Lfd. Nr. 

Schulung (hier 
lfd. Nr. aus 

Nummer 5.1 
eintragen) 

Schulungsunterlage EXP1 Menge 

1 2 3 4 5 

1.  1. Schulungsinhalte gem. Anlage 1  10 

2.  2. Schulungsinhalte gem. Anlage 1  40 

1 US = Schulungsunterlage unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 

EU = Schulungsunterlage unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 

DT = Schulungsunterlage unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 

S = Schulungsunterlage unterliegt       Exportkontrollvorschriften 

 

 Von Ziffer 2.4.2. und/oder Ziffer 2.4.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB abweichende oder zusätzliche 
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Nutzungsrechte an den Schulungsunterlagen sind in Anlage Nr.      vereinbart. 

 

5.3 Vergütung  fü r Schu lungen  und  Schulungs un terlag en  

 Die in Nummer 5.1 vereinbarten Schulungen sind im Pauschalfestpreis enthalten. 

 Eine Vergütung für die Schulung ist gesondert nach Maßgabe von Nummer 5.1 zu zahlen. 

 

6 Dokumenta tion  

6.1 Art und  Umfang  der Doku menta tion  

 Es wird folgende Dokumentation geschuldet: 
 

Lfd. Nr. Dokumentation für Systemkomponente* aus 

(z.B. Nummer 4.1 lfd. Nr. 2) 

Art der Dokumentation Anzahl 

1 2 3 4 

1.  Erstellung eines Sicherheitskonzeptes Siehe Anlage 1, Ziffer 7.2 1 

2.  Erstellung eines Datenschutzkonzeptes Siehe Anlage 1, Ziffer 7.2 1 

3.  Erstellung eines Ausfallkonzeptes Siehe Anlage 1, Ziffer 7.3 1 

4.  Technische Dokumentation Siehe Anlage 1, Ziffer 8 1 

 

 Art und Umfang der Dokumentation des Systems ergibt sich aus Anlage Nr. 1  

 

6.2 Weitere  Regelungen  zur Dokumenta tion  

 Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB ist die Dokumentation gemäß 

Nummer 6.1 lfd. Nr.       in folgender Sprache / in folgender Form zu erstellen:      . 

 Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB sind folgende Teile       der 

Dokumentation gemäß Nummer 6.1 lfd. Nr.       bis zum       zu liefern. 

 Abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB ist der Auftragnehmer nicht über das ge-

setzliche Maß hinaus verpflichtet, die im Rahmen der Mängelhaftung gemäß Ziffer 13 EVB-IT System-

lieferungs-AGB durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren.  

 Abweichend von Ziffer 4.6 Satz 2 und Ziffer 5.4 EVB-IT Systemlieferungs-AGB sind Anpassungen und 

Änderungen, die aufgrund von Maßnahmen zum Systemservice oder im Rahmen der Mängelbeseiti-

gung an den Dokumentationen gemäß Nummer 6.1 lfd. Nr.       erforderlich sind, nicht in die Do-

kumentation einzuarbeiten, sondern als separate Dokumente zu liefern. 

 Abweichend von Ziffer 5.5 Satz 1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird an den für den Auftraggeber 

erstellten Dokumentationen gemäß Nummer 6.1 lfd. Nr.       statt des nicht ausschließlichen Nut-

zungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt.  
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 Weitere Vereinbarungen zur Dokumentation gemäß Anlage Nr. 1 und 2. 

 

7 Sys tem s e rvice  und  s ons tige  Leis tungen  n ach  de r Sys tem lie fe rung* 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen des Systemservices zur Wiederherstellung und/ oder zur Auf-

rechterhaltung der Betriebsbereitschaft* des Systems und/oder zur Lieferung neuer Programmstände* nach-

folgenden Regelungen: 

 

7.1 Arten  von  Sys tems e rvice le is tungen  

7.1.1 Wiederhe rs te llung  de r Be triebs be re its chaft* des  Sys tems  (Störungs bes e itig ung) 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Störungen die Betriebsbereitschaft* 

 des Systems gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wiederherzustellen. 

oder 

 des Systems gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB mit Ausnahme folgender Systemkom-

ponenten* wiederherzustellen:      . 

oder 

 folgender Systemkomponenten* gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wiederherzustellen: 

     . 

oder 

 gemäß Anlage Nr. 1, Ziffer 10 wiederherzustellen. 

 

7.1.1.1 Störungs meldung  

7.1.1.1.1 Form der Stö rungs m eldu ng  

Die Störungsmeldung erfolgt abweichend von Ziffer 10.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB gemäß Anlage Nr. 

1, Ziffer 10. 

 

7.1.1.1.2 Ad res s e  fü r Stö rungs me ldungen  

Die Störungsmeldung erfolgt 

 an folgende Adresse: 
 

Name/Firma:       

Organisationseinheit/Abteilung:       

 Postanschrift:       

 Telefon:       
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 Fax:       

 E-Mail:       

 Web-Adresse:       

 

 gemäß Anlage Nr.       

 

7.1.1.2 Reaktions -* und  Wiederh ers te llungs ze iten* 

 Es werden folgende Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* vereinbart (siehe Ziffer 4.1.2 EVB-IT 
Systemlieferungs-AGB): 

 

Mängelklasse Reaktionszeit* Wiederherstellungszeit* 

Betriebsverhindernder Mangel    

Betriebsbehindernder Mangel    

Leichter Mangel   

 

 Es werden für in Nummer 18.1 vereinbarte Mängelklassen folgende Reaktions-* und Wiederherstel-
lungszeiten* gemäß Anlage Nr. 1, Ziffer 10 vereinbart.  

 

Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Störungsmeldung 
während der vereinbarten Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. 

Ergänzend können in Nummer 17.2 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

 

7.1.1.3 Serviceze iten , Hotline  

 Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 
 

Tag Uhrzeit  

Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr 

An Sonntagen von  bis  Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

 

 Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu folgenden 
Zeiten: 

 

Tag Uhrzeit  

Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr 

An Sonntagen von  bis  Uhr 
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An Feiertagen am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen zur telefonischen Unterstützung (Hotline) gemäß Anlage Nr.      . 

 Weitere Vereinbarungen (z.B. Reaktionszeiten*, Wiederherstellungszeiten*, Service Level Agree-
ment) gemäß Anlage Nr. 1 und 2. 

 

7.1.2 Au frech terh a ltung  der Be triebs be re its chaft* (vorbeugende  Maßnahmen) 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich  

 angemessene Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, das Auftreten zukünftiger Störungen des Sys-
tems zu vermeiden. 

oder  

 für folgende Teile des Systems:       oder für die in Anlage Nr.       aufgeführten Teile davon 
angemessene Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, das Auftreten zukünftiger Störungen zu vermei-
den. 

oder  

 zu vorbeugenden Maßnahmen gemäß Anlage Nr. 1 und 2. 

 

7.1.3 Überla s s ung  von  verfügbaren  Programms tänd en* (Standard s oftware*)  

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, folgende Programmstände* für die aufgeführte Standardsoft-
ware* zu überlassen, sobald sie am Markt verfügbar sind: 

 

Lfd. Nr. 
aus 

Nummer 
4.2.1 

Überlassung aller verfügbaren Programm-
stände* 

Zeitpunkt der Leistung 

 

Patches*, 
Updates* 

Upgrades* Releases/ Ver-
sionen* 

Auf Anforderung 
des Auftraggebers 

Unverzüglich so-
bald verfügbar 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 Besondere Vereinbarung zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer ge-
mäß Anlage Nr. 1 und 2. 

 Besondere Vereinbarung zur Installation der Programmstände* gemäß Anlage Nr. 1 und 2. 

 

Soweit bezüglich der Nutzungsrechte der Standardsoftware* Nutzungsrechtsregelungen aus den Lizenzbe-
dingungen in Nummer 4.2.2 einbezogen sind, werden diese bei Überlassung neuer Programmstände* der 
jeweiligen Standardsoftware* durch die für den neuen Programmstand* geltenden Nutzungsrechtsregelungen 
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ersetzt, wobei die in Nummer 4.2.2 getroffenen Vereinbarungen auch für diese gelten. Diese neuen Nutzungs-
rechtsregelungen gelten aber nur, soweit die neuen Lizenzbedingungen dem Auftraggeber bei Überlassung 
mit Hinweis auf diese Regelung schriftlich bekanntgegeben werden. 

 

7.2 Beginn /Daue r de r Sys tem s ervice le is tungen  

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Systemserviceleistungen, beginnend mit 

 dem Tag nach Ablauf der Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche (Gewährleistungsfrist) des Sys-
tems 

 dem Tag nach der Systemlieferung* 

 folgendem Datum       

 

jeweils 

 für die Dauer von 24 Monaten, nebst optionaler Verlängerung um weitere 6 Monate 

 für die Dauer von mindestens       Monaten (Mindestvertragsdauer) 

 für die in Anlage Nr.       vereinbarte Dauer 

 

zu erbringen. 

 

7.3 Kündigung  von  Sys tems e rvice le is tungen  

 Abweichend von Ziffer 4.7.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB beträgt die Kündigungsfrist       Mo-
nat(e) zum Ablauf eines       (z.B. Kalendermonat/Kalendervierteljahr/Kalenderjahr). 

 Ergänzend zu Ziffer 4.7.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein Son-
derkündigungsrecht gem. Anlage Nr. 1 vereinbart. 

 

7.4 Vergütung/Zahlungs fris ten  fü r Sys tems e rvice le is tu ngen  

7.4.1 Vergütung  

 Der Systemservice ist (bei fester Laufzeit) insgesamt mit dem Pauschalfestpreis abgegolten. Der Ver-
gütungsanteil für den Systemservice am Pauschalfestpreis beträgt       Euro2. 

  Die gesonderte Vergütung für den Systemservice insgesamt (bei fester Laufzeit) beträgt pauschal 
      Euro. 

 Die gesonderte monatliche Vergütung für den Systemservice beträgt pauschal       Euro. 

 Für den Zeitraum bis zum Ablauf der Verjährungsfrist der Sachmängelansprüche für das Sys-
tem wird eine abweichende monatliche Vergütung in Höhe von pauschal       Euro verein-
bart. 

 Die Vergütung für die Systemserviceleistungen gemäß Nummer(n)       (hier die relevanten Num-
mer(n) aus Nummer 7.1 eintragen) erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 8 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 

                                                           
2 Der Auftragnehmer hat den Anteil des Systemservices an dem Pauschalfestpreis anzugeben, selbst wenn in Nummer 1.2 keine 
gesonderte Ausweisung von Preisanteilen vorgesehen ist. Dies allein, um die Berechnung der Haftungsobergrenze gemäß Ziffer 15.3 
EVB-IT Systemlieferungs-AGB und - bei Vereinbarung einer gesonderten Ausweisung - eine Bewertung des Pauschalfestpreises zu 
ermöglichen. 
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 Die Vergütung erfolgt gemäß Anlage Nr. 3. 

 

7.4.2 Zahlungs fris ten  fü r Sys tems ervice le is tungen  

 monatlich (zahlbar bis zum 15. eines jeden Monats) 

 quartalsweise (zahlbar bis zum 15. des zweiten Quartalmonats) 

 jährlich (zahlbar bis zum 15.01.) 

 einmalig zum       

 gemäß Anlage Nr.       

 

7.5 Sons tige  Regelungen  zu  Sys tem s e rvice le is tungen  

7.5.1 Teles ervice* 

 Der Auftragnehmer erbringt Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der Teleservicever-
einbarung gemäß Anlage Nr. 1 und 2. 

 

7.5.2 Ab nahm e de r Sys tems ervice le is tungen  

 Die Parteien vereinbaren eine Abnahme bestimmter Systemserviceleistungen gemäß Anlage Nr. 1 
und 2. 

7.5.3 Dokumenta tion  der Sys tems ervice le is tungen  

 Abweichend von Ziffer 4.6 Satz 1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB ist der Auftragnehmer in dem in An-
lage Nr. 1 aufgeführten Umfang verpflichtet, die im Rahmen des Systemservices durchgeführten Maß-
nahmen zu dokumentieren. 

 

7.6 Sons tige  Le is tungen  nach  der Sys tem lie fe rung* 

7.6.1 Leis tungs umfang  

 Der Umfang der sonstigen Leistungen nach der Systemlieferung* ergibt sich aus Anlage Nr. 1 und 3. 

 

7.6.2 Vergütung  

 Die sonstigen Leistungen nach der Systemlieferung* sind mit dem Pauschalfestpreis abgegolten. 

 Der Vergütungsanteil für sonstige Leistungen nach der Systemlieferung* beträgt       Euro. 

 Die sonstigen Leistungen nach der Systemlieferung* sind mit der pauschalen Vergütung für System-
serviceleistungen gemäß Nummer 7.4.1 abgegolten. 

 Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen nach der Systemlieferung* beträgt pauschal       
Euro. 

 Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 8 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 
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8 Ergänzende  Vereinbarungen be i Vergütung nach  Aufwand 

8.1 Vere inbarung  d er Pre is ka tegorien  be i Ve rgü tung  nach  Aufwand  

 

Lfd. Nr. 
Bezeichnung  

der Personalkategorie 

Preis innerhalb der 
Zeiten gemäß 
Nummer 8.2.1 

Preis innerhalb der 
Zeiten gemäß 
Nummer 8.2.2 

Preis innerhalb der 
Zeiten gemäß 
Nummer 8.2.3 

je Stunde je Tag je Stunde je Tag je Stunde je Tag 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kategorie 1        

Kategorie 2        

Kategorie 3        

Kategorie 4        

Kategorie 5        

 

8.2 Zeiten  der Le is tungs e rbringung  be i Ve rgü tung  nach  Aufwand  

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht: 

 

8.2.1 Während  der Ges ch äfts ze iten  an  Werktagen  (außer an  Sams tagen  un d  Fe iertag en  am  
Erfü llungs ort) 

Wochentag Uhrzeit  

 bis  von  bis  Uhr 

 bis  von  bis  Uhr 

 von  bis  Uhr 

 

8.2.2 Au ßerha lb  d er Ges chäfts ze iten  an  Werktagen  (auß er an  Sam s tagen  und  Fe iertagen  am  

8.2.3 Erfü llungs ort)  

 

Wochentag Uhrzeit  

 bis  von  bis  Uhr 

 bis  von  bis  Uhr 

 von  bis  Uhr 
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8.2.4 Während  s ons tige r Ze iten  

Wochentag Uhrzeit  

Samstag von  bis  Uhr 

Sonntag von  bis  Uhr 

Feiertag am Erfüllungsort  von  bis  Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. 1. 

 

8.3 Abweichende  Regelungen  fü r d ie  Bes timmung un d  Vergü tung  von  Pe rs onen tages s ä tzen  

 Abweichend von Ziffer 8.5 Satz 1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB können bei entsprechendem Nach-
weis für einen Personentag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden. 

 Abweichend von Ziffer 8.5 Sätze 2 und 3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird Folgendes vereinbart: 
Ein voller Tagessatz kann nur in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens 10 Zeitstunden geleistet 
wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu 
stellen. 

 Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. 1. 

 

8.4 Reis ekos ten , Nebenko s ten*, Materia lkos ten  und  Re is eze iten  

8.4.1 Reis ekos ten , Nebenko s ten* und  Materia lkos ten  

 Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

 Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. 1 und 3. 

 

 Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 

 Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr. 1 und 3. 

 

 Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 

 Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. 1 und 3. 

 

8.4.2 Reis eze iten  

 Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

 Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

 Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr. 1. 

 

8.5 Bes ondere  Bes timmungen  zur Vergü tung  nach  Aufwand   

 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr. 1 vereinbart. 
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8.6 Pre is anpas s ung  fü r Sys tems e rvice le is tungen , d ie  n ich t im Paus cha lfes tp re is  en tha lten  s ind   

 Gemäß Ziffer 8.6 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird eine Preisanpassung vereinbart für Leistungen 
gemäß Nummer      . 

 Abweichend von Ziffer 8.6 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird eine Preisanpassung nach Maßgabe 
der Anlage Nr. Anlage 1, Ziffer 10 vereinbart. 

 

9 Termin- und  Leis tungs p lan  

 Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der zu erbringenden 
Leistung 

Art des 
Termins 

TL1, SL2 

Leistungszeit 
(Datum oder Zeitpunkt 

nach Zuschlagserteilung) 

Leistungsort  
(einschließlich An-

schrift) 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

1 TL = Teillieferung* 

2 SL = Systemlieferung*  

 

 Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus Anlage Nr. 1 und 2. 

 

10 Zahlungs p lan  

 Der Auftragnehmer erhält zum       (Datum) eine Vorauszahlung in Höhe von       Euro Zug um 
Zug gegen Gewährung einer Vorauszahlungssicherheit (siehe Nummer 18.5.1). 

 Der Zahlungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 

 

Leistung gemäß 

Nummer 9, lfd. Nr. 

Art der Zahlung, 

AZ1, TZ2, SZ3 
Betrag Bemerkungen 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

1 AZ = Abschlagszahlung 

2 TZ = Teilzahlung 

3 SZ =Schlusszahlung 
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 Der Zahlungsplan ergibt sich aus Anlage Nr.      . 

 

11 Veran twortlicher Ans p rechpartner 

 Ansprechpartner des Auftraggebers Ansprechpartner des Auftragnehmers 

Name   

Position   

Organisationseinheit   

Telefonnummer:   

Faxnummer   

E-Mail:   

Anschrift:   

 

12 Weitere  Pflich ten  d es  Auftragnehmers  

Der Auftragnehmer hat folgende weitere Pflichten: 

 

12.1 Bes ondere  Anforde rungen  an  Mitarbe ite r des  Auftragnehmers  

 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers:  

 

Lfd. 
Nr. 

Position Fachliche Qualifikation 
Sicherheitsüberprü-

fung  
SÜ 1, 2 oder 31 

Sonstige Anforderungen, 
z.B. weitere 

Sicherheitsanforderungen 

1 2 3 4 5 

     

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz  

 

 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage 
Nr.      . 

 

12.2 Allg emein e  S iche rhe its an forderungen   

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Laufzeit des Vertrages: 

 bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. 
1 zu beachten. 

 sich der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr. 4 zu unterstellen. 

 die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. 1 und 4 zu beach-
ten. 

 folgende weitere Regelungen einzuhalten:      . 
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12.3 Mitte ilung  von  Kopier- oder Nutzungs s pe rren * 

 Dem Auftragnehmer sind keine Kopier- oder Nutzungssperren* in den Systemkomponenten* bekannt.  

 Dem Auftragnehmer sind Kopier- oder Nutzungssperren* in den Systemkomponenten* gemäß Num-
mer       lfd. Nr.       bekannt. Einzelheiten siehe Anlage Nr.      .  

 

12.4 Ents orgung  der Hardware  (e rgänzend  zu  Ziffe r 2.1 EVB-IT Sys temlie ferungs -AGB) 

 Ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB und den entsprechenden gesetzlichen Rege-
lungen gelten die in Anlage Nr.       aufgeführten zusätzlichen Vereinbarungen über die Entsorgung 
von in Nummer 4.1 genannter Hardware. 

 Der Auftragnehmer übernimmt die Entsorgung auch von nicht in Nummer 4.1 genannter Hardware 
(Altgeräte) aufgrund gesonderter Vereinbarung gemäß Anlage Nr.      .  

 

12.5 Ents orgung  der Verpacku ng  

 Ergänzende Vereinbarung zur Entsorgung der Verpackung durch den Auftragnehmer gemäß Anlage 
Nr.      . 

 Die Entsorgung der Verpackung erfolgt durch den Auftraggeber (abweichend von Ziffer 2.1 EVB-IT 
Systemlieferungs-AGB). 

 

13 Mitwirkung  des  Auftraggebers  

 Dem Auftraggeber obliegt folgende Mitwirkung (z.B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, 
Dokumente):  

 

Lfd. 
Nr. 

Art der Mitwirkung 
Erläuterungen (z.B. fachliche Qualifi-

kation des Personals, 
das Mitwirkungsleistungen erbringt) 

max. Auf-
wand 

Termin, Zeit-
raum 

Ort 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 Die Mitwirkung des Auftraggebers ergibt sich aus Anlage Nr. 1. 

 

14 Sys tem lie fe rung* 

14.1 Demons tra tion  des  Sys tems  

Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 11.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB 

 ergeben sich Regelungen zur Demonstration, deren Dauer und die vorzuführenden Funktionalitäten 
aus Anlage Nr. 1. 

 erstellt der Auftragnehmer die erforderlichen Testdaten zur Durchführung der Demonstration. 

 Einzelheiten gemäß Anlage Nr.      . 
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 erbringt der Auftragnehmer weitere Unterstützungsleistungen gemäß Anlage Nr.      . 

 

14.2 Erfü llungs ort  

 Erfüllungsort (abweichend von Ziffer 12.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB) Leipzig. 

14.3 Vers and   

 Abweichend von Ziffer 12.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird hinsichtlich der Versand- und Verpa-
ckungskosten folgende Regelung getroffen:       

 

15 Mängelhaftung (Gewährle is tung) 

15.1 Verjährungs fris t (Gewährle is tungs fris t) fü r Mängel des  Sys tem s  

 Es gilt Ziffer 13.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB mit der Maßgabe, dass für Sach- und Rechtsmängel 
die Verjährungsfrist statt 24 Monate       Monate beträgt. 

 Die Verjährungsfristen für Sach- und Rechtsmängel ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 Anstelle der in Ziffer 13.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB geregelten zwölfmonatigen Frist für den 
Rücktritt bezogen auf die Standardsoftware* tritt eine      -monatige Frist. 

 

15.2 Verjährungs fris t (Gewährle is tungs fris t) fü r Mängel an  Teille is tungen  

 Abweichend von Ziffer 13.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB endet die Verjährungsfrist für Mängel an 
Teillieferungen* gemäß Anlage Nr.      . 

 

15.3 Mängelmeldungen  

15.3.1 Form der Mängelmeldung  

Abweichend von Ziffer 10.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB erfolgt die Mängelmeldung gemäß Anlage Nr. 1. 

 

15.3.2 Ad res s e  fü r Mängelmeldu ngen  

Die Mängelmeldung erfolgt 

 

  an folgende Adresse: 

Name/Firma:  

Organisationseinheit/Abteilung:  

 Postanschrift:  

 Telefon:  

 Fax:  

 E-Mail:  

 Web-Adresse:  
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 gemäß Anlage Nr.      . 

 

15.4 Reaktions -* und  Wiederh ers te llungs ze iten*, Se rviceze iten , Hotline , Te les ervice*  

15.4.1 Reaktions -* und  Wiederh ers te llungs ze iten* 

 Es werden folgende Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* vereinbart: 

 

Mängelklasse Reaktionszeit*  Wiederherstellungszeit* 

Betriebsverhindernder Mangel   

Betriebsbehindernder Mangel   

Leichter Mangel   

 

Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Mängelmeldung 
während der Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. 

Ergänzend können in Nummer 17.2 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

 

15.4.2 Serviceze iten  

 Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 

 

Tag Uhrzeit  

Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr 

Sonntag von  bis  Uhr 

Feiertag am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

 
 

15.4.3 Hotline  

 Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu folgenden 
Zeiten: 

Tag Uhrzeit  

Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr 

Sonntag von  bis  Uhr 

Feiertag am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen zur Hotline gemäß Anlage Nr. 2. 
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15.5 Teles ervice* 

 Der Auftragnehmer erbringt Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der Teleservicever-
einbarung gemäß Anlage Nr.      . 

 

15.6 Weitere  Vere inba rungen  zur Mängelhaftung 

 Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr.      . 

 

15.7 Vere inbarung  zur kaufmännis chen  Rüg epflich t, fü r den  Fa ll, da s s  d er Auftraggeber Kaufmann  
is t 

 Es werden gemäß Anlage Nr.       von § 377 HGB abweichende Regelungen getroffen. 

 

16 Haftungs regelungen 

16.1 Haftungs obergrenze  b e i le ich t fahrläs s ig er Pflich tverle tzung  

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei einem 
Auftragswert* über 100.000 EURO insgesamt für diesen Vertrag 50 % des Auftragswertes*. 

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässi-
gen Pflichtverletzungen die Regelungen gemäß Anlage Nr.      . 

 

16.2 Haftung  be i Ve rzug  

 Abweichend von Ziffer 15.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB gelten für die Haftung für Verzug die Re-
gelungen gemäß Anlage Nr.      . 

 

16.3 Haftung  fü r en tgangenen  Gewinn 

 Abweichend von Ziffer 15.6 EVB-IT Systemlieferungs-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgan-
genen Gewinn. 

 

17 Vertrags s tra fen be i Verzug 

17.1 Verzug  be i Sys temlie feru ng* oder Te illie fe rung* 

 Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe nicht 
bei Überschreitung der für die Teillieferungen* gemäß Nummer 9 festgelegten Termine. 

 Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird bei Verzug der Systemlieferung* oder 
Teillieferung* die Vertragsstrafenregelung gemäß Anlage Nr.      vereinbart. 

17.2 Verzug  be i Reaktions -* u nd  Wiederhe rs te llungs ze iten*  

 Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB werden in Anlage Nr. 
      Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 7.1.1.2 geregelten Reaktions-* und Wie-
derherstellungszeiten* zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* nach der Systemlieferung* ver-
einbart. 

 Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB werden in Anlage Nr. 
      Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 15.4.1 geregelten Reaktions-* und Wie-
derherstellungszeiten* im Rahmen der Mängelhaftung (Gewährleistung) vereinbart. 

 

18 Weitere  Vere inba rungen  
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18.1 Abweichende  Mängelkla s s ifizie rung  

 Abweichend von Ziffer 3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB werden die in Anlage Nr.       genannten 
Mängelklassen vereinbart. 

 

18.2 Garantien 

18.2.1 Au ftragn ehmerg aran tien  

 Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der in diesem Vertrag (Nummer 15 und Ziffer 13 EVB-IT 
Systemlieferungs-AGB) vereinbarten Mängelhaftung die in Anlage Nr.       aufgeführten Haltbar-
keitsgarantien (Konkretisierung und/oder Begrenzung z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen dieser 
Haltbarkeitsgarantie). 

 Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der in diesem Vertrag vereinbarten Mängelhaftung (Num-
mer 15 und Ziffer 13 EVB-IT Systemlieferungs-AGB) eine Beschaffenheitsgarantie, deren Konkreti-
sierung und/oder Begrenzung, z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen in Anlage Nr.       erfolgt. 

 

18.2.2 Hers te lle rg aran tien  

 Der Auftragnehmer erklärt, dass die Hersteller der folgenden Systemkomponenten* folgende Haltbar-
keitsgarantien übernehmen: 

 

Lfd. Nr. der betroffenen Sys-
temkomponente* gemäß Num-

mer 4 
Garantiebeginn 

Dauer der Garantie in Mo-
naten 

Name des Herstellers 
Art der Garantie 
(z.B. VOS/BIS1) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

1 VOS = Vorortservice (am Erfüllungsort) 

BIS = Bring-In-Service (zum Auftragnehmer auf dessen Kosten) 

 

 Weitere Vereinbarungen (Konkretisierung und/oder Begrenzung z.B. des Inhalts oder der Rechtsfol-
gen) zur Haltbarkeitsgarantie und/oder Beschaffenheitsgarantie des Herstellers gemäß Anlage Nr. 
     . 

 

18.3 Hinterlegung  des  Quellco des * 

 Es wird gemäß Ziffer 16.1 EVB-IT-Systemlieferungs-AGB die Hinterlegung des Quellcodes* folgender 
Standardsoftware* vereinbart:  
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Lfd. Nr. aus  
Nummer 4.2.1 

Hinterlegungsstelle und 
Hinterlegungsvereinbarung 

 

Beitritt zu einer bestehenden 
Hinterlegungsvereinbarung gemäß 

1 2  3 

 
lfd. Nr.       

Hinterlegungsstelle:  
      
Hinterlegungsvereinbarung gemäß Anlage Nr. 
      

 Anlage Nr.       

 
lfd. Nr.       

Hinterlegungsstelle:  
      
Hinterlegungsvereinbarung gemäß Anlage Nr. 
      

 Anlage Nr.       

 
lfd. Nr.       

Hinterlegungsstelle:  
      
Hinterlegungsvereinbarung gemäß Anlage Nr. 
      

 Anlage Nr.       

 

18.4 Haftpflich tvers iche rung  

 Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 17.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird 
vereinbart. 

 

18.5 Siche rhe iten  

18.5.1 Vorau s zah lungs s icherhe it 

 Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB beträgt die Höhe der Vorauszahlungssi-
cherheit statt 100 % der Vorauszahlung       Euro (Hinweis: wenn niedriger als 100 % der Voraus-
zahlung, haushaltsrechtlich i.d.R. nicht zulässig). 

 

18.5.2 Mängelhaftungs s icherhe it 

 Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Mängelhaftung durch Hinterlegung von Geld auf einem 
Sperrkonto oder Übergabe einer Mängelhaftungsbürgschaft gemäß Ziffer 18.2 EVB-IT Systemliefe-
rungs-AGB vereinbart.  

Höhe der Sicherheit: 

 Abweichend von Ziffer 18.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit: 
      % des Auftragswertes*. 

 

18.6 Datens chu tz, Geheimh altung  und  Siche rhe it 

 Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 EVB-IT Systemlieferungs-AGB ergeben sich Regelun-
gen zur Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. 1. 

 Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet wer-
den sollen (Auftragsdatenverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr.       eine schriftliche Ver-
einbarung, die zumindest die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet (z.B. gemäß § 11 Absatz 
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2 BDSG). 

 Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr.      . 

 

18.7 Vere inbarung en  zur Korrup tions präven tion  

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Laufzeit des Vertrages 

 die in Anlage Nr.       aufgeführten Vorschriften zur Korruptionsprävention in der öffentlichen Ver-
waltung zu beachten. 

 folgende weitere Regelungen einzuhalten:  

18.7.1. Der Auftragnehmer erklärt, dass er, sein Personal und mögliche Unterauftragnehmer 

a. den Angehörigen der Auftraggeberin weder unmittelbar noch mittelbar Vorteile 
im Sinne der §§ 331 ff. des Strafgesetzbuches anbieten, versprechen oder ge-
währen oder solches versuchen, 

b. an keinen wettbewerbsbeschränkenden Absprachen im Sinne von § 298 Straf-
gesetz-130 buch gegenüber der Auftraggeberin beteiligt war. 

18.7.2. Handelt der Auftragnehmer der Verpflichtung nach Absatz 1 Buchstabe a. oder b. 
zuwider, so 

a. informiert er die Auftraggeberin, und 

b. steht der Auftraggeberin ein besonderes Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht hin-
sichtlich 135 aller zwischen den Vertragsparteien bestehenden Verträgen zu. 
Außerdem behält sich die Auftraggeberin vor, den Auftragnehmer bei entspre-
chenden Verstößen von zukünftigen Aufträgen oder Vergaben für eine be-
stimmte Zeit auszuschließen. 

 

18.8 Sons tige  Vere inba rungen  

 Sonstige Vereinbarungen:      . 

 Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 

 

        ,               ,        

Ort Datum Ort Datum 

 Auftragnehmer  Auftraggeber 

 

     

 Unterschrift Auftragnehmer (Name in Druckschrift)  Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift)  
 

 

 



                         

 

Vergabeverfahren Telemedizin / TNA-System         Anlage 5-1 Vergabenummer: L-37-2025-00003 

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 
Los 2 - Muster „Auftragsdatenverarbeitungsvertrag Sachsen“ 

Anlage 5-1 zur Angebotsaufforderung Seite 1 von 12 

Formulierungshilfe für einen Auftragsdaten-

verarbeitungsvertrag nach Artikel 28 Absatz 3 

DSGVO1 

 

Hinweis: Diese Formulierungshilfe ist nicht abschließend und bezieht sich in erster Linie auf die 

Fallgestaltung einer Auslagerung von klassischen IT-Dienstleistungen z. B. für die 

Lohnabrechnung oder Finanzbuchhaltung. Je nach konkretem Anwendungsfall müssen 

gegebenenfalls weitere Inhalte hinzukommen, können solche weggelassen oder müssen 

modifiziert werden, um dem gegebenen Sachverhalt gerecht zu werden (z. B. bei 

Berufsgeheimnisträgern, bei Dienstleistungen zur Wartung, Datenlöschung oder -konvertierung, 

bei der externen Datenarchivierung). 

 

 

Verantwortlicher  (Auftraggeber): 

 

 

 

Auftragsverarbeiter (Auftragnehmer): 

 

 

 

1. Gegenstand und Dauer der Vereinbarung 

 

Der Auftrag umfasst Folgendes: 

 

(Gegenstand des Auftrags, konkrete Beschreibung der Dienstleistungen) 

 

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet dabei personenbezogene Daten für den Verantwortlichen im Sinne 

von Art. 4 Nr. 2 und Art. 28 DSGVO auf Grundlage dieses Vertrages. 

Die vertraglich vereinbarte Dienstleistung wird ausschließlich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 

Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erbracht. 

Jede Verlagerung der Dienstleistung oder von Teilarbeiten dazu in ein Drittland bedarf der vorherigen 

                                                           
1 Die konkrete Ausgestaltung ist an den jeweiligen Sachverhalt anzupassen. Diese Formulierungshilfe stellt keine 

Standardvertragsklauseln im Sinne von Art. 28 Abs. 8 DSGVO dar. 
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Zustimmung des Verantwortlichen und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der 

Art. 44ff. DSGVO erfüllt sind (z. B. Angemessenheitsbeschluss der Kommission, 

Standarddatenschutzklauseln, genehmigte Verhaltensregeln).  

 

Dauer des Auftrags 

 

Der Vertrag beginnt am .................................... und endet am .................................... 

 

oder 

 

wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Kündigungsfrist ist ........................................ 

Der Verantwortliche kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn ein 

schwerwiegender Verstoß des Auftragsverarbeiters gegen Datenschutzvorschriften oder die 

Bestimmungen dieses Vertrages vorliegt, der Auftragsverarbeiter eine Weisung des Verantwortlichen 

nicht ausführen kann oder will oder der Auftragsverarbeiter Kontrollrechte des Verantwortlichen 

vertragswidrig verweigert. Insbesondere die Nichteinhaltung der in diesem Vertrag vereinbarten und aus 

Art. 28 DSGVO abgeleiteten Pflichten stellt einen schweren Verstoß dar.  

 

 

2. Art und Zweck der Verarbeitung, Art der personenbezogenen Daten sowie Kategorien 

betroffener Personen: 

 

(nähere Beschreibung, ggf. Verweis auf Leistungsverzeichnis als Anlage etc.) 

 

Art der Verarbeitung (entsprechend der Definition von Art. 4 Nr. 2 DSGVO): 

 

 

Art der personenbezogenen Daten (entsprechend der Definition von Art. 4 Nr. 1,  13, 14 und 15  

DSGVO): 

 

 

Kategorien betroffener Personen (entsprechend der Definition von Art. 4 Nr. 1 DSGVO): 
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3. Rechte und Pflichten sowie Weisungsbefugnisse des Verantwortlichen 

Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO sowie für die 

Wahrung der Rechte der betroffenen Personen nach den Art. 12 bis 22 DSGVO ist allein der 

Verantwortliche verantwortlich. Gleichwohl ist der Auftragsverarbeiter verpflichtet, alle solche Anfragen, 

sofern sie erkennbar ausschließlich an den Verantwortlichen gerichtet sind, unverzüglich an diesen 

weiterzuleiten. 

Änderungen des Verarbeitungsgegenstandes und Verfahrensänderungen sind gemeinsam zwischen 

Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter abzustimmen und schriftlich oder in einem dokumentierten 

elektronischen Format festzulegen. 

Der Verantwortliche erteilt alle Aufträge, Teilaufträge und Weisungen in der Regel schriftlich oder in 

einem dokumentierten elektronischen Format. Mündliche Weisungen sind unverzüglich schriftlich oder 

in einem dokumentierten elektronischen Format zu bestätigen.  

Der Verantwortliche ist berechtigt, sich wie unter Nr. 5 festgelegt vor Beginn der Verarbeitung und 

sodann regelmäßig in angemessener Weise von der Einhaltung der beim Auftragsverarbeiter 

getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie der in diesem Vertrag festgelegten 

Verpflichtungen zu überzeugen.  

 

Der Verantwortliche informiert den Auftragsverarbeiter unverzüglich, wenn er Fehler oder 

Unregelmäßigkeiten bei der Prüfung der Auftragsergebnisse feststellt. 

 

Der Verantwortliche ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von 

Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des Auftragsverarbeiters vertraulich zu 

behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung dieses Vertrages bestehen. 

 

 

4. Weisungsberechtigte des Verantwortlichen, Weisungsempfänger des Auftragsverarbeiters 

 

Weisungsberechtigte Personen des Verantwortlichen sind: 

 

(Vorname, Name, Organisationseinheit, Telefon) 

 

Weisungsempfänger beim Auftragsverarbeiters sind: 

 

(Vorname, Name, Organisationseinheit, Telefon) 
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Für Weisung zu nutzende Kommunikationskanäle: 

 

(genaue postalische Adresse/ E-Mail/ Telefonnummer) 

 

Bei einem Wechsel oder einer längerfristigen Verhinderung der Ansprechpartner sind dem 

Vertragspartner unverzüglich und grundsätzlich schriftlich oder elektronisch die Nachfolger bzw. die 

Vertreter mitzuteilen. Die Weisungen sind für ihre Geltungsdauer und anschließend noch für drei volle 

Kalenderjahre aufzubewahren.  

 

 

5. Pflichten des Auftragsverarbeiters 

 

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der 

getroffenen Vereinbarungen und nach Weisungen des Verantwortlichen, sofern er nicht zu einer 

anderen Verarbeitung durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter 

unterliegt, hierzu verpflichtet ist (z. B. Ermittlungen von Strafverfolgungs- oder Staatsschutzbehörden); 

in einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen 

Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht 

wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. a DSGVO).  

Der Auftragsverarbeiter verwendet die zur Verarbeitung überlassenen personenbezogenen Daten für 

keine anderen, insbesondere nicht für eigene Zwecke. Kopien oder Duplikate der personenbezogenen 

Daten werden ohne Wissen des Verantwortlichen nicht erstellt. 

Der Auftragsverarbeiter sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten die vertragsgemäße Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu. Er sichert zu, dass die für de 

Verantwortlichen verarbeiteten Daten von sonstigen Datenbeständen strikt getrennt werden. 

Die Datenträger, die vom Verantwortlichen stammen bzw. für den Verantwortlichen genutzt werden, 

werden besonders gekennzeichnet. Eingang und Ausgang sowie die laufende Verwendung werden 

dokumentiert. 

Der Auftragsverarbeiter hat über die gesamte Abwicklung der Dienstleistung für den Verantwortlichen 

insbesondere folgende Überprüfungen in seinem Bereich durchzuführen: 

 

 

Das Ergebnis der Kontrollen ist zu dokumentieren. 

Bei der Erfüllung der Rechte der betroffenen Personen nach Art. 12 bis 22 DSGVO durch den 

Verantwortlichen, an der Erstellung der Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten sowie bei 

erforderlichen Datenschutz-Folgeabschätzungen des Verantwortlichen hat der Auftragsverarbeiter im 

notwendigen Umfang mitzuwirken und den Verantwortlichen soweit möglich angemessen zu 
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unterstützen (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit e und f DSGVO). Er hat die dazu erforderlichen Angaben dem 

Verantwortlichen unverzüglich an folgende Stelle weiterzuleiten: 

Der Auftragsverarbeiter wird den Verantwortlichen unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn eine 

vom Verantwortlichen erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften verstößt 

(Art. 28 Abs. 3 Satz 3 DSGVO). Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt, die Durchführung der 

entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim 

Verantwortlichen nach Überprüfung bestätigt oder geändert wird. 

Der Auftragsverarbeiter hat personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis zu berichtigen, zu 

löschen oder deren Verarbeitung einzuschränken, wenn der Verantwortliche dies mittels einer Weisung 

verlangt und berechtigte Interessen des Auftragsverarbeiters dem nicht entgegenstehen.  

Unabhängig davon hat der Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis 

zu berichtigen, zu löschen oder deren Verarbeitung einzuschränken, wenn der Weisung des 

Verantwortlichen ein berechtigter Anspruch des Betroffenen aus Art. 16, 17 und 18 DSGVO zugrunde 

liegt. 

Auskünfte über personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhältnis an Dritte oder den Betroffenen 

darf der Auftragsverarbeiter nur nach vorheriger Weisung oder Zustimmung durch den Verantwortlichen 

erteilen. 

Der Auftragsverarbeiter erklärt sich damit einverstanden, dass der Verantwortliche - grundsätzlich nach 

Terminvereinbarung - berechtigt ist, die Einhaltung der Vorschriften über Datenschutz und 

Datensicherheit sowie der vertraglichen Vereinbarungen im angemessenen und erforderlichen Umfang 

selbst oder durch vom Verantwortlichen beauftragte Dritte zu kontrollieren, insbesondere durch die 

Einholung von Auskünften und die Einsichtnahme in die gespeicherten Daten und die 

Datenverarbeitungsprogramme sowie durch Überprüfungen und Inspektionen vor Ort (Art. 28 Abs. 3 

Satz 2 lit. h DSGVO). 

Der Verantwortliche kann die Einhaltung eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens gem. Art. 42 

DSGVO durch den Auftragsverarbeiter als Faktor heranziehen, um die Einhaltung der Vorschriften über 

Datenschutz und Datensicherheit sowie der vertraglichen Vereinbarungen zu beurteilen. 

Der Auftragsverarbeiter sichert zu, dass er, soweit erforderlich, bei diesen Kontrollen unterstützend 

mitwirkt. Hierzu wird bis auf weiteres folgendes vereinbart: 

 

 

Die Verarbeitung von Daten in Privatwohnungen (Tele- bzw. Heimarbeit von Beschäftigten des 

Auftragsverarbeiters) ist nur mit Zustimmung des Verantwortlichen gestattet. Soweit die Daten in einer 

Privatwohnung verarbeitet werden, ist vorher der Zugang zur Wohnung des Beschäftigten für 

Kontrollzwecke des Arbeitgebers vertraglich sicher zu stellen.  Die Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO 

sind auch in diesem Fall sicherzustellen. 

 



                         

 

Vergabeverfahren Telemedizin / TNA-System         Anlage 5-1 Vergabenummer: L-37-2025-00003 

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 

 
Los 2 - Muster „Auftragsdatenverarbeitungsvertrag Sachsen“ 

Anlage 5-1 zur Angebotsaufforderung Seite 6 von 12 

Der Auftragsverarbeiter bestätigt, dass ihm die für die Auftragsverarbeitung einschlägigen 

datenschutzrechtlichen Vorschriften der DSGVO bekannt sind. Er verpflichtet sich, auch folgende für 

diesen Auftrag relevanten Geheimnisschutzregeln zu beachten, die dem Verantwortlichen obliegen: 

 

(z. B. Bankgeheimnis, Fernmeldegeheimnis, Sozialgeheimnis etc.) 

 

Berufsgeheimnisträger haben zu gewährleisten, dass die durch den Auftragsverarbeiter zur 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zusätzlich zu diesem Vertrag zur 

Geheimhaltung nach § 203 Abs. 4 StGB verpflichtet werden. 

Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, bei der auftragsgemäßen Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten des Verantwortlichen die Vertraulichkeit zu wahren. Diese besteht auch 

nach Beendigung des Vertrages fort. 

Der Auftragsverarbeiter sichert zu, dass er die bei der Durchführung der Arbeiten beschäftigten 

Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeit mit den für sie maßgebenden Bestimmungen des Datenschutzes 

vertraut macht und für die Zeit ihrer Tätigkeit wie auch nach Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses in geeigneter Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet (Art. 28 Abs. 3 Satz 

2 lit. b und Art. 29 DSGVO). Der Auftragsverarbeiter überwacht die Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Vorschriften in seinem Betrieb. 

 

Beim Auftragsverarbeiter ist als Beauftragte(r) für den Datenschutz Herr/Frau 

 

(Vorname, Name, Organisationseinheit, Telefon) 

benannt. Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten ist dem Verantwortlichen unverzüglich mitzuteilen. 

 

oder 

 

Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist beim Auftragsverarbeiter nicht benannt, da die gesetzliche 

Notwendigkeit für eine Benennung nicht vorliegt. 

Sofern einschlägig: 

Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich den Verantwortlichen über den Ausschluss von genehmigten 

Verhaltensregeln nach Art. 41 Abs. 4 DSGVO und den Widerruf einer Zertifizierung nach Art. 42 Abs. 7 

DSGVO unverzüglich zu informieren. 
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6. Mitteilungspflichten des Auftragsverarbeiters bei Störungen der Verarbeitung und bei 

Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 

Der Auftragsverarbeiter teilt dem Verantwortlichen unverzüglich Störungen, Verstöße des 

Auftragsverarbeiters oder der bei ihm beschäftigten Personen sowie gegen datenschutzrechtliche 

Bestimmungen oder die im Auftrag getroffenen Festlegungen sowie den Verdacht auf 

Datenschutzverletzungen oder Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

mit. Dies gilt vor allem auch im Hinblick auf eventuelle Melde- und Benachrichtigungspflichten des 

Verantwortlichen nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO. Der Auftragsverarbeiter sichert zu, den 

Verantwortlichen erforderlichenfalls bei seinen Pflichten nach Art. 33 und 34 DSGVO angemessen zu 

unterstützen (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. f DSGVO). Meldungen nach Art. 33 oder 34 DSGVO für den 

Verantwortlichen darf der Auftragsverarbeiter nur nach vorheriger Weisung gem. Ziff. 4 dieses Vertrages 

durchführen. 

 

 

7. Unterauftragsverhältnisse mit Subunternehmern (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. d DSGVO) 

 

Hinweis: Hier sind verschiedene Regelungsalternativen möglich. Die Parteien können ein absolutes Unterauftragsverbot 

vereinbaren, es kann aber auch ein Verbot mit Genehmigungsvorbehalt im Einzelfall geregelt werden. Auf letztere 

Möglichkeit bezieht sich der unten stehende Formulierungsvorschlag. 

 

Die Beauftragung von Subunternehmern zur Verarbeitung von Daten des Verantwortlichen ist dem 

Auftragsverarbeiter nur mit Genehmigung des Verantwortlichen gestattet, Art. 28 Abs. 2 DSGVO, 

welche auf einem der o. g. Kommunikationswege (Ziff. 4) mit Ausnahme der mündlichen Gestattung 

erfolgen muss. Die Zustimmung kann nur erteilt werden, wenn der Auftragsverarbeiter dem 

Verantwortlichen Namen und Anschrift sowie die vorgesehene Tätigkeit des Subunternehmers mitteilt. 

Außerdem muss der Auftragsverarbeiter dafür Sorge tragen, dass er den Subunternehmer unter 

besonderer Berücksichtigung der Eignung der von diesem getroffenen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen im Sinne von Art. 32 DSGVO sorgfältig auswählt. Die relevanten 

Prüfunterlagen dazu sind dem Verantwortlichen auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. 

Eine Beauftragung von Subunternehmern in Drittstaaten darf nur erfolgen, wenn die besonderen 

Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind (z. B. Angemessenheitsbeschluss der Kommission, 

Standarddatenschutzklauseln, genehmigte Verhaltensregeln). 

Der Auftragsverarbeiter hat vertraglich sicherzustellen, dass die vereinbarten Regelungen zwischen 

Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter auch gegenüber Subunternehmern gelten. In dem Vertrag 

mit dem Subunternehmer sind die Angaben so konkret festzulegen, dass die Verantwortlichkeiten des 

Auftragsverarbeiters und des Subunternehmers deutlich voneinander abgegrenzt werden. Werden 

mehrere Subunternehmer eingesetzt, so gilt dies auch für die Verantwortlichkeiten zwischen diesen 

Subunternehmern. Insbesondere muss der Verantwortliche berechtigt sein, im Bedarfsfall 
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angemessene Überprüfungen und Inspektionen, auch vor Ort, bei Subunternehmern durchzuführen 

oder durch von ihm beauftragte Dritte durchführen zu lassen.  

Der Vertrag mit dem Subunternehmer muss schriftlich abgefasst werden, was auch in einem 

elektronischen Format erfolgen kann (Art. 28 Abs. 4 und Abs. 9 DSGVO). 

Die Weiterleitung von Daten an den Subunternehmer ist erst zulässig, wenn der Subunternehmer die 

Verpflichtungen nach Art. 29 und Art. 32 Abs. 4 DSGVO bezüglich seiner Beschäftigten erfüllt hat.  

Der Auftragsverarbeiter hat die Einhaltung der Pflichten des/der Subunternehmer(s) wie folgt zu 

überprüfen:  

 

 

Das Ergebnis der Überprüfungen ist zu dokumentieren und dem Verantwortlichen auf Verlangen 

zugänglich zu machen.  

Der Auftragsverarbeiter haftet gegenüber dem Verantwortlichen dafür, dass der Subunternehmer den 

Datenschutzpflichten nachkommt, die ihm durch den Auftragsverarbeiter im Einklang mit dem 

vorliegenden Vertragsabschnitt vertraglich auferlegt wurden. 

Zurzeit sind für den Auftragsverarbeiter die in Anlage ......... mit Namen, Anschrift und Auftragsinhalt 

bezeichneten Subunternehmer mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in dem dort 

genannten Umfang beschäftigt. Mit deren Beauftragung erklärt sich der Verantwortliche einverstanden.  

Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in 

Bezug auf die Hinzuziehung neuer oder die Ersetzung bisheriger Subunternehmer, wodurch der 

Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben (§ 28 Abs. 2 

Satz 2 DSGVO). 

(Hier haben die Vertragsparteien einen Gestaltungsspielraum: Entweder werden dem 

Auftragsverarbeiter allgemein Befugnisse eingeräumt, Subunternehmer zu beauftragen oder dies wird 

von einer Einzelgenehmigung abhängig gemacht. Einigt man sich auf eine allgemeine Befugnis des 

Auftragsverarbeiters zur Beauftragung von Subunternehmern, ist jede Subbeauftragung vorher durch 

den Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen anzuzeigen. Der Verantwortliche  hat dann von Gesetzes 

wegen ein Recht auf Einspruch gegen diese Änderung (Art. 28 Abs. 2). Das Recht des Verantwortlichen 

zum Einspruch ist im Vertrag ausdrücklich zu erwähnen. Da das Gesetz die Folgen dieses Einspruchs 

nicht regelt, wird empfohlen, hierzu vertragliche Regelungen zu finden. Wird keine Regelung getroffen, 

ist die Bestellung des Unterauftragsverarbeiters, gegen den Einspruch erhoben wurde, nicht möglich.)  
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8. Technische und organisatorische Maßnahmen (insbesondere Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. c und e  

DSGVO) 

Es wird für die konkrete Auftragsverarbeitung ein dem Risiko für die Rechte und Freiheiten der von der 

Verarbeitung betroffenen natürlichen Personen angemessenes Niveau der Sicherheit der Verarbeitung 

gewährleistet. Dazu werden einerseits mindestens die Schutzziele von Art. 32 Abs. 1 DSGVO  wie 

Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Systeme und Dienste sowie deren Belastbarkeit in 

Bezug auf Art, Umfang, Umstände und Zweck der Verarbeitungen derart berücksichtigt, dass durch 

geeignete technische und organisatorische Abhilfemaßnahmen das Risiko auf Dauer eingedämmt wird 

(Art. 28 Abs. 3 lit. c). Die Formulierung in Art. 32 Abs. 1 DSGVO „diese Maßnahmen schließen unter 

anderem Folgendes ein“ verdeutlicht andererseits, dass die dort vorgenommene Aufzählung nicht 

abschließend ist. Für die Auftragsverarbeitung sind auch technische und organisatorische Maßnahmen 

umzusetzen, die in Kapitel III der DSGVO genannten Rechte der betroffenen Personen wahren (Art. 28 

Abs. 3 lit. e). Diese Maßnahmen sollen u. a. sicherstellen, dass Daten nur für den Zweck verarbeitet 

und ausgewertet werden können, für den sie erhoben werden (Zweckbindung), dass Betroffene, 

Verantwortliche und Kontrollinstanzen u. a. erkennen können, welche Daten für welchen Zweck in einem 

Verfahren erhoben und verarbeitet werden, welche Systeme und Prozesse dafür genutzt werden 

(Transparenz) und dass den Betroffenen die ihnen zustehenden Rechte auf Benachrichtigung, 

Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung jederzeit wirksam gewährt werden 

(Intervenierbarkeit). Entsprechend sind auch die Maßnahmenbereiche zu berücksichtigen, die 

vorrangig der Minimierung der Eingriffsintensität in die Grundrechte Betroffener dienen. 

Beispiele für typische, bewährte technische und organisatorische Maßnahmen in den einzelnen 

Bereichen können den „Hinweisen zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, Art. 30 DSGVO“ 

(Abschnitte 6.7 bis 6.9) entnommen werden. Die Auflistung dort ist nicht vollständig oder abschließend. 

In Abhängigkeit von den konkreten Verarbeitungstätigkeiten können weitere oder andere Maßnahmen 

geeignet und angemessen sein. 

Für die auftragsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten wird folgende Methodik zur 

Risikobeurteilung verwendet, welche die Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die 

Rechte und Freiheiten berücksichtigt:  

 

 

Das im Anhang ……….. beschriebene Datenschutz- und Datensicherheitskonzept stellt die Auswahl 

der technischen und organisatorischen Maßnahmen passend zum Datensicherheitsrisiko unter 

Berücksichtigung der Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Zweckbindung, Transparenz 

und Intervenierbarkeit detailliert und unter besondere Berücksichtigung der eingesetzten IT-Systeme 

und Verarbeitungsprozesse beim Auftragsverarbeiter dar. 
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Das im Anhang ………. beschriebene Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und 

Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 

der Sicherheit der Verarbeitung wird als verbindlich festgelegt. 

Folgende Möglichkeit für den Nachweis durch Zertifizierung bestehen: 

Die Bewertung des Risikos samt der Auswahl der geeigneten technischen und organisatorischen 

Datensicherheitsmaßnahmen des Auftragsverarbeiters wurden am …… durch folgende unabhängige 

externe Stellen auditiert/zertifiziert gemäß den Zertifizierungen nach Art. 42: 

 

 

Diese vollständigen Prüfunterlagen und Auditberichte können vom Verantwortlichen jederzeit 

eingesehen werden. 

 

oder 

 

Der Auftragsverarbeiter hat bei gegebenem Anlass, mindestens aber jährlich, eine Überprüfung, 

Bewertung und Evaluation der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung durchzuführen (siehe Abschnitt 8) und das Ergebnis 

samt vollständigem Auditbericht dem Verantwortlichen mitzuteilen. 

Für die Sicherheit erhebliche Entscheidungen zur Organisation der Datenverarbeitung und zu den 

angewandten Verfahren sind mit dem Verantwortlichen abzustimmen. 

Soweit die beim Auftragsverarbeiter getroffenen Sicherheitsmaßnahmen den Anforderungen des 

Verantwortlichen nicht genügen, benachrichtigt er den Verantwortlichen unverzüglich. 

Die Datensicherheitsmaßnahmen beim Auftragsverarbeiter können im Laufe des Auftragsverhältnisses 

der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung angepasst werden, dürfen aber die 

vereinbarten Sicherheitsstandards nicht unterschreiten.  

Wesentliche Änderungen sind vom Auftragsverarbeiter mit dem Verantwortlichen in dokumentierter 

Form (schriftlich, elektronisch) abzustimmen. Solche Abstimmungen sind für die Dauer dieses Vertrages 

aufzubewahren. 
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9. Verpflichtungen des Auftragsverarbeiters nach Beendigung des Auftrags, Art. 28 Abs. 3 Satz 

2 lit. g DSGVO 

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten hat der Auftragsverarbeiter sämtliche in seinen Besitz sowie 

an Subunternehmen gelangte Daten, Unterlagen und erstellte Verarbeitungs- oder 

Nutzungsergebnisse, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Verantwortlichen 

auszuhändigen. 

 

oder 

 

wie folgt datenschutzgerecht zu löschen bzw. zu vernichten/vernichten zu lassen: 

 

 

Die Löschung bzw. Vernichtung ist dem Verantwortlichen mit Datumsangabe schriftlich oder in einem 

dokumentierten elektronischen Format zu bestätigen. 

 

 

10. Vergütung 

 

 

11. Haftung 

Auf Art. 82 DSGVO wird verwiesen. 

Im Übrigen wird folgendes vereinbart: 

 

 

 

12. Vertragsstrafe 

Bei Verstoß des Auftragsverarbeiters gegen die Regelungen dieses Vertrages, insbesondere zur 

Einhaltung des Datenschutzes, wird eine Vertragsstrafe von ................... Euro vereinbart. 

 

 

13. Sonstiges 

Vereinbarungen zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie Kontroll- und 

Prüfungsunterlagen (auch zu Subunternehmen) sind von beiden Vertragspartnern für ihre 

Geltungsdauer und anschließend noch für drei volle Kalenderjahre aufzubewahren. 
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Weitere Beispiele für mögliche Regelungen: 

Für Nebenabreden ist grundsätzlich die Schriftform oder ein dokumentiertes elektronisches Format 

erforderlich. 

Sollte das Eigentum oder die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten des Verantwortlichen beim 

Auftragsverarbeiter durch Maßnahmen Dritter (etwa durch Pfändung oder Beschlagnahme), durch ein 

Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse gefährdet werden, so hat der 

Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich zu verständigen. 

Die Einrede des Zurückbehaltungsrechts i. S. v. § 273 BGB wird hinsichtlich der für den 

Verantwortlichen verarbeiteten Daten und der zugehörigen Datenträger ausgeschlossen. 

Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der 

Vereinbarung im Übrigen nicht. 

 

 

Datum 

 

Unterschriften    

 

 

Verantwortlicher      Auftragsverarbeiter 
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